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Annahmebedingungen für Bodenaushub 

 

Die Annahme von Bodenaushub erfolgt auf Grundlage, der für die Grube Auf dem See in Dehrn 

erteilten wasserrechtlichen Ausnahmegenehmigung.  

Zur Verwertung zugelassen sind folgende Abfallarten: 

Abfallschlüssel Abfallbezeichnung 

17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen 

17 05 06 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt 

 

und nur Bodenmaterial, das die vorgegebenen Grenzwerte gemäß beigefügter Grenzwerttabelle 

einhält.  

Folgende Unterlagen sind durch den Abfallerzeuger / Anliefernden / beauftragten Dritten vor ge-

planter Anlieferung zur Prüfung vorzulegen: 

- Bodengutachten mit Beschreibung der Baumaßnahme, der Größe und räumlichen Lage 

((Adresse, Flurstück, Lageplan, Vornutzung des Geländes, Beschreibung des Materials 

(wie z.B. Bodenart, Farbe, Konsistenz), Fotos der Haufwerke / Schürfe oder Zusendung 

der Bohrprofile)). Sollte kein Bodengutachten vorhanden sein, sind die v.g. Angaben auf 

Briefbogen mit Unterschrift des Abfallerzeugers, Gutachters oder Entsorgungsfachbetrie-

bes einzureichen. 

- Parameterumfang des hessischen Baumerkblattes „Entsorgung von Bauabfällen“, Stand 

01.09.2018 mit den zugehörigen Probenahmeprotokollen nach LAGA PN 98. Dabei ist je 

500 cbm eine Analyse vorzulegen. 

Nach Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Einhaltung der Grenzwerte kann eine Frei-

gabe des Bodenmaterials zur Anlieferung erfolgen. 

 

Als Ihre Ansprechpartner stehen Ihnen 

Frau Katja Just 
Tel: 06431 / 9100-267, Mobil: 0151/55308485, k.just@albertweil.de 
 
Frau Lisa Krüger 
Tel: 06431 / 9100-257, lm.krueger@albertweil.de 
 
 

gerne zur Verfügung. 


